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Lebensmittelversorgung
Monat November 1947

Als 2. Fettausgabe November erhalten
Normalverbraucher und TSV Brot von
6—10 J . 75 gl Butter auf Abschnitt 25
bezw. 125.
Schwerarbeiter 1. Kat. 40 g Butter auf

Abschnitt 183;
Schwerarbeiter 2. Kat. 100 g Butter auf

Abschnitt 283;
Schwerarbeiter 3. Kat. 170 g Butter auf

Abschnitt 383.
Weiter erhalten Normalverbraucher und

TSV in Brot über 10 Jahre 60 g Oel auf
'Abschnitt 25 bezw. 125.
Schwerarbeiter 1. Kat. 30 g Oel auf Ab¬

schnitt 171;
Schwerarbeiter 2. Kat. 80 g 0 ?1 auf Ab¬

schnitt 271;
Schwerarbeiter 3. Kat. 140 g Oel auf Ab¬

schnitt 371 der November-Lebensmittel¬
und Zulagekarten . "
Für Monat November 1947 erhalten:

Schwerarbeiter 2. Kat. 50 g Käse auf Ab¬
schnitt g; .

Schwerarbeiter 3. Kat je 50 g Käse auf
Abschnitt e und i (zusammen 100 g).
Calw, 25. November 1947.

Kreisernährungsamt.

Treibstoffbewirtschaftung
Die Anträge für Treibstofizuteilung für

das 1. Vierteljahr 1948 sind bis spätestens
10. Dezember 1947  beim Kreiswirt¬
schaftsamt — Treibstoffausgabestelle —
Calw, Schloßberg 3, einzureichen. Später
eingehende Anträge können nicht mehr be¬
rücksichtigt werden, da die Treibstoffzutei¬
lung nur einmal im Vierteljahr erfolgt.

Antragsformulare sind bei den Bürger¬
meisterämtern sowie den Fahrbereitschafts¬
außenstellen Altensteig, Nagold, Neuen¬
bürg, Herrenalb und Wildbad erhältlich.

Kreiswirtschaftsamt
— Treibstoffausgabestelle —

Krafttransport -Rechnungen für die Besat¬
zungsmacht bis 3(1. November einreichen
Das Innenministerium, Abteilung XII

(Landesstraßenverkehrsamt ) gibt bekannt:
Die Rechnungen für Transporte mit

LKW’s und PKWs , die in der Zeit vom
1. April 1947 bis 31. Oktober 1947 für die
Besatzungsmacht auf Anordnung und auf
Rechnung der Delegation Superieure pour
le Gouvernement Militaire du Wurtemberg
oder des Kreisdelegierten ausgeführt wer¬
den, müssen bis spätestens 30. No¬
vember 1947  bei den Kreisstraßenver¬
kehrsämtern eingereicht werden.

Später zur Vorlage kommende Rechnun¬
gen können nicht mehr bezahlt werden.

Zur Bezahlung angenommen und der
Militärregierung vorgelegt werden können
nur Rechnungen, die folgenden Bedingun¬
gen entsprechen:

1. Im Kopf des Rechnungsformulares
muß die genaue Anschrift des Kraftfahr-
zeugeigentümers stehen.

2. Die Rechnungen müssen in 3 Ausferti¬
gungen eingereicht werden.

3. Sie müssen mit Schreibmaschine oder
mit Tinte geschrieben sein.

4. Sie müssen in französischem Text ver¬
faßt sein..

5. In den Rechnungen müssen die Dienst¬
stellen der Militärregierung angegeben
werden, für die die Transporte ausgeführt
wurden oder denen das Kraftfahrzeug zur
Verfügung gestellt werden mußte.

6. Die Endbeträge der Rechnungen müs¬
sen auf 0,25 RM., 0,50 RM., 0,75 RM. oder
auf volle Reichsmark lauten.

7. Unter dem Text der Rechnung ist fol¬
gende Erklärung aufzunehmen:
Certifie sincere et veritable le montant de
la präsente facture s'elevant ä la somme de
.RM . Pfg.

Unterschrift
Diese Erklärung ist mit der in Tinte ge¬

schriebenen Unterschrift des Rechnungs¬
stellers zu Vprselien.

8. Den Rechnungen sind die zugestellten
Ordre de Requisition de Transport oder
sonstige schriftliche Beorderungen durch
die Militärregierung beizufügen.

Die vorstehenden Aufforderungen bezie¬
hen sich auf alle Transporte , die auf An¬
ordnung uhd auf Rechnung der Militär¬
regierung ausgeführt wurden.

Sie umfassen auch jene Kraftfahrzeuge
(und zwar in 'Sonderheit PKW’s) , die ohne
Kraftfahrer für kürzere oder‘längere Zeit
nach dem 1. April 1947 von ihren Eigen¬
tümern abgestellt werden mußten.

Auch für diese Kraftfahrzeuge müssen
die Rechnungen bis 30. 11. 1947 bei dem ört¬
lich zuständigen Kreisstraßenverkehrsamt
eingereicht werden und den vorstehenden
Bedingungen entsprechen.

Die für diese Fälle vorhandenen Be¬
weisstücke (Ordre de Requisition de
Transport , Ordre de Livraison, Beschlag¬
nahmeverfügungen oder sonstige Anord¬
nungen der Militärregierung ) müssen auch
hier beigefügt werden.

Die Kreisstraßenverkehrsämter sind an¬
gewiesen worden, die Kraftfahrzeugbesit¬
zer bei Unklarheiten zu beraten und ihnen
ggf. bei der Beschaffung von Beweismate¬
rial behilflich zu sein.

Passierscheine
Die Möglichkeit, den uns angeschlossenen

Betrieben Passierscheine in die anderen Be¬
satzungszonen zu vermitteln, beschränkt
sich z. Z. auf die volkswirtschaftlich vor¬
dringlichsten Fälle. Wir bitten daher, An¬
träge , die dieser Voraussetzung nicht ent¬
sprechen, weil zwecklos, bis auf weiteres
nicht mehr einzureichen.

Calw, 25. November 1947.
Industrie- und Handelskammer Rottweil

Nebenstelle Calw
Kreis-Innungsverband Calw

Sprechtage des Landratsamts
Mit Rücksicht auf die winterlichen Ver¬

kehrsschwierigkeiten wird das Landrats¬
amt wieder seine monatlichen Sprechtage
abhalten. Die ersten Sprechtage Anden
statt : i
in Neuenbürg (Rathaus) am Donnerstag,

den 4. 12. 1947, von 8.30 Uhr bis 12 Uhr;
in Herrenalb (Rathaus) am Donnerstag,

den 4. 12. 1947, von 14.30 Uhr bis 18 Uhr;
in Nagold (Rathaus) am Dienstag, den

9. 12. 1947, von 8.30 Uhr bis 12 Uhr;
iii Altensteig (Rathaus) am Dienstag, den

9. 12. 1947, von 14.30 Uhr bis 18 Uhr.
Calw, 21. November 1947.

Landratsamt

Das Innenministerium, Abteilung XII
(Landesstraßenverkehrsamt ), weist ab¬
schließend besonders darauf hin, daß nach
dem 30. 11. 1947 Rechnungen für Leistun¬
gen aus dem Verkehrssektor aus dem Zeit¬
abschnitt vom 1. Apri) 1947 bis 31. Oktober
1947 nicht mehr angenommen werden und
die Militärregierung Forderungen dieser
Art dann nicht mehr begleichen wird.

Innenministerium , Abt. XII
(Landesstraßenverkehrsamt)

gez.: Lahaye

Auszahlung von Guthaben ehemaliger
Kriegsgefangener

durch die Landeszentralhank Reutlingen
Im Kreisnachrichtenblatt Nr. 40 vom

10. 10. 1947 wurde bereits darauf hingewie¬
sen, daß die Landeszentralbank Reutlingen
außer den Guthaben ehemaliger französi¬
scher Kriegsgefangener nunmehr auch die
Guthaben ehemaliger amerikanischer Kriegs¬
gefangener zur Auszahlung bringt . Zu die¬
sem Zweck wird die Landeszentralbank vom
8.—13. Dezember 1947 in der Kreisspar¬
kasse in Calw 'Zertifikate und Payment-
Orders der amerikanischen Kriegsgefange¬
nen entgegennehmen und sofort auszahlen.
Das gleiche gilt für die Einlösung von Gut¬
haben französischer Kriegsgefangener.

Dadurch erübrigt sich die seither not¬
wendige Reise nach Reutlingen. Die entlas¬
senen Kriegsgefangenen, welche noch nicht
auf der Landeszentralbank in Reutlingen
selbst vorstellig geworden sind, werden
auf gefordert, diese Gelegenheit zu benützen.

Piejenigen entlassenen Kriegsgefangenen,
welche Zertifikate bereits in Reutlingen ab¬
gegeben haben, an die jedoch noch keine Aus¬
zahlung erfolgt ist, können ihr Geld eben¬
falls bei der Kreissparkasse Calw z# der
oben angegebenen Zeit abholen, sofern sie
eine schriftliche Aufforderung von der Lan¬
deszentralbank Reutlingen erhalten haben.

Landratsamt.

Prämiierung von Kaninfellen
Im Rahmen der Anordnung Nr. 1/46 vom

28. 1. 1946 über den „Verkehr mit Pelz¬
tierfellen bis zum Verarbeiter“ ist zur
Prämiierung der Ablieferung von Kanin¬
fellen im Einvernehmen mit der Zentrale
für Textilwirtschaft , Badenweiler, und den



Zentralen für Lederwirtschaft der franz.
besetzten Zone nach Zustimmung der zu¬
ständigen Stellen folgende Regelung , die
hiermit verkündet und mit sofortiger Wir¬
kung in Kraft "tritt , getroffen worden:

§ 1
1. Die Erzeuger von Hasen - und Kanin¬

fellen erhalten für ordnungsgemäß ab¬
gezogene , luftgetrocknete , aufgespannte
und einwandfreie Felle der genannten Art
von den Sammlern oder Händlern , die eine
Genehmigung zum Sammeln vod Häuten
und Fellen besitzen — Kürschnereien gel¬
ten bis*auf weiteres als Sammler — für je¬
des abgelieferte Fell einen roten oder wei¬
ßen Punktscheck

2. Mit sofortiger Wirkung muß gegen
jedes  abgelieferte Hasen - oder Kaninfell
von den berechtigten Sammlern oder Händ¬
lern 1 Punktscheck , lautend auf 1 Punkt,
übergeben Werden. T

Die Punktschecks werden ln folgender
Stückelung ausgestellt:
rote und weiße  Punktschecks über 1,

2 und 5 Punkte.
Bei der Ausgabe ist der Punktscheck auf

der Rückseite mit dem Firmenstempel des
Sammlers oder Händlers zu versehen.

3. Die Sammler und Händler erhalten
von den Zentralsammelstellen bezw . Groß -'
händlern des franz . besetzten Gebietes von
Württemberg -Hohenzollern die notwendi¬
gen Punktscheeks . Sie sind verpflichtet,
Aufzeichnungen über die erhaltenen und
ausgegebenen Punktechecks zu machen.

§ 2
Punktschecks berechtigen in folgendem

Verhältnis zum Einkauf von Hüten und
Pelzfellen aus Kanin:
1 Herrenfilzhut (Haar -, Wollfilz ) gegen

12 rote  Punkte,
1 Damenfilzhut oder Stumpen (Haar -, Woll¬

filz ) gegen 12 rote  Punkte , ,
1 zugericStetes und gefärbtes Pelzfell ge¬

gen 5 njeiße Punkts.
Zentralsammelstellen bezw . Großhändler

in dem franz . besetzten Gebiet von Würt¬
temberg -Hohenzollern sind die Firmen:

1. Jäger & Wöhr , Häute - und Fellgroß¬
handlung , Reutlingen , Lederstr 36,

2. Chr . Funk zum Storchen Pelz -, Rauch¬
waren , Biberach/Riß , Babnhofstr . 25,

3. Christian Kaufmann , Pelz -, Rauch¬
waren , Tuttlingen , Königstr . 10.

Die genannten Zentralerfasser haben zur
Ausgabe an die Häute - und Fellhändler
sowie Kürschnereien und Pelzgeschäfte
Vorschüsse in roten und weißen Punkt¬
schecks erhalten , sodaß bei Ablieferung
der Felle durch die Erfasser an eine der
genannten . Firmen von diesen sofort die
Punktschecks ausgegeben werden können.

Die Erfasser sind gehalten , die- Punkt¬
schecks sofort an die Anlieferer der Felln
auszugehen.

Die Zentralsammler haben die ihnen , an-
vertrauten Punktscheeks . monatlich mit
dem Wirtschaftsministerium — Land Würt¬
temberg -Hohenzollern — Landesw ;rtsehafts-
amt , Zentrale der Lederwirtschaft , Reut¬
lingen , abzurechnen , und zwar erstmalig
bis zum 1. 1. 1948, zusammen mit der Ein¬
sendung der üblichen Meldungen

Bekanntmachung
an die Tabak -Kleinpilanzer

Mit der Erfassung der Kleinpflanzer-
Tabake im Kreis Calw ist die Firma Rudolf
Beathalter in Calw beauftragt . Unter Be¬
zugnahme auf die Bekanntmachung im Nach¬
richtenblatt vom 17. 10 1947 werden hier¬
mit die ortsüblichen Umtauschstellen und
Umtauschzeiten bekanntgegeben:
Firma Karl Bechtle , llerrenalb am 1. 12. 47,
Firma Ernst Lindemann , Neuenbürg am

3 12. 47,
Firma Karl Rometsch , Wildbad , am 4. 12. 47,
Firma Geschw . Gengenbach , Unterrelchen-

bach , am 5. 12. 47,
Firma Karl Roller , Calw , am 8. u . 9. 12. 47,
Firma Engen Schnabel , Nagold , am 10. und

11. 12. 47, x
Firma Lorenz Luz jr ., Altensteig , am

15. 12. 47.
Der Umtausch findet jeweils von 8—12

und 13—16 Uhr statt . Umtauschberechtigt
ist , wer seinen Tabak zollamtlich angemel¬
det hat und im Besitze der Kleinpflanzer-
Ausweiskarte ist . Zollamtliche Anmeldung
des Tabaks ist noch bis zum Ablieferungs¬
termin möglich . Zum Umtausch ist der zoll-
amtl . Kleinpflanzer -Ausweis mitzubringen.

Die Bürgermeisterämter werden ersucht,
obige Annahmestellen und -termine orts¬
üblich bekanntzugeben.

Kreiswirtschaftsamt.

Fellsammler und -händler im Kreis Calw
sind:

Wilhelm Balz , Calw;
Johann Büekle , Neuenbürg;
Karl Harr , Nagold;
Christian Reatschler , Altbnrg;
Christian Teufel , Spielberg;
Friedrich Burkhardt , Neuweiler.

Kreiswirtschaftsamt.

Inhalt der neuesten Nummern
des Journal OfflcieL

Nr. 118 vom 13. 11. 47 (Eingang beim I—nd-
ratsamt am 18. 11. 47)

Verordnungen , Ve r f ü "g Bügen
und A nordnuiigen des

Commandant en Chef Franfals
e n A H e m a g  n e

Verordnung Nr . 118 vom 6. November 1947
über Abänderung des Gesetzes Nr . 51 des
Commandement Supräme InteralliÄ
S. 12LL

Bekanntmachung über die Durchführung
der Anordnung Nr . 15 des Gommandant
ea Chef S. 1212:

Amtliche Bekanntmachungen S. 1212.
Nr. 119 vom 14. 11. 47 (Eingang beim Land-

ratsanrt am 19. 11. 47-)
Verordnungen , Verfügungen

und A n er 4nun gen des
Commandant en Chef FrangaiJ

en Ailemagne
Verordnung Nr . 120 vom 10. November 1947

über die Rückerstattung geraubter Ver¬
mögensobjekte S. 1219.

Nr . 120 vom 17. 11. 47 (Eingang beim Laaid-
ratsamt am 19., 11. 47)

Verordnungen , Verfügungen
und Anordnungen des

Commandant en Chef Fransais
en Allemagne

Verordnung Nr . 119 vom 13. November 1947,
betreffend die Errichtung des Höheren
Studieninstituts in Homburg S. 1224.

Verordnung Nr . 121 vom 16 November 1947
über die Regelung des Warenaustausches
im Saarland und Schaffung eines saar¬
ländischen Handelsamtes S. 1224

Verordnung Nr . 122 vom 16. November 1947
über die Regelung des Geld- und Devisen¬
verkehrs im Saarland S 1225.

Verordnung Nr. 123 vom 16. November 1947
über die Festsetzung der Löhne und Ge¬
hälter im Saarland S. 1225.

Verordnung Nr . 125 vom 16. November 1947
über die Preisfestsetzung im Saarland
sowie über die Bestrafung wirtschaft¬
licher Vergehen S. 1226.

Verordnung Nr . 127 vom 16. November 1947
zwecks Ausschlusses des Saarlandes von
der Anwendung der Verordnung Nr . 78
vom 18. Februar 1947 S. 1226.

Verordnung Nr . 128 vom 16.‘November 1947
über die Regelung der steuerlichen An¬
gelegenheiten im Saarland S. 1227.

Verordnung Nr. 129 vom 16. November 19-17
über den Vollzug der öffentlichen Ein¬
nahmen u. Ausgaben im Saarland S. 1227.

Verordnung Nr . 130 vom 16. November 1947
über die Veröffentlichung amtl . Texte
im Saarland S. 1228.

Verordnung Nr , 131 vom 16. November 1947
zur Ergänzung der Verordnung Nr 117
über das Versicherungswesen im  Saar¬
land S. 1228.

Verfügung Nr. 254 des Administräteur Ge¬
neral vom 12. November 1947 über die
Neuordnung des Post -, Telegraphen - und
Telefondienstes im Saarland S. 1229.

Verfügung Nr . 255 des Admimatrateur Ge¬
neral vom 16. November 1947 zwecks
Ausschlusses des Saarlandes Von der
Durchführung der Verfügung Nr.. 200 V.
18. Feberuar 1947 über die Organisation-
und die Tätigkeit des Koordination -comi-
tös der Landeszentralbanken im französi¬
schen Besetzung ^ gebiet S. 1229.

Anordnung C 1 vom 30*. August 1947 über
die Verteilung von festen mineralischen
Brennstoffen ihrer Untrerpirodm'kte und
Nebenprodukte S. 1290- -

Bekanntmachung S. 1231.
Amtliche Bekanntmachungen S- 1232.

Ausgewiesen en-Auswöis
Der vom Landratsftmt fUms-iedfiHVgsäiM«}'

Calw ausgestellte Aus gewiesenen -Ausweia"
Nr . 26401, ausgestellt für 5? i' Cli ä s I
Frieß,  Maisenbach,

ist in Verlust geraten und wird für ungül¬
tig erklärt.

Calw , 20; November 1947.
L a.nir a t s amt

— Umsiedlüngsarot —
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Familiennachrichten

Es starben:

Otto Wohtleber, Sattler u. Wirt,
im Alter von 58 Jahren a n̂ 15. 5.
4 ) im Lazarett in Bad Kreuz¬
nach. In tiefem Leid-: Die Gattin:
Frida Wohlleber mit Tochter
Frida und Sohn Otto in russ.
Kriegsgefangenschaft. Trauer-
gottesdienst Sonntag, 30: Nov.,
nachmittags 2 Uhr. Bad Lieben¬
zell, 20; November 1947.

Eugen Beffert, Retuscheur am
6. November 1947 nach län¬
gerem Leiden im Alter von 43
Jahren. Für alle Anteilnahme
sowie für diezabh eichen Kranz-
und Blumenspenden und allen
denen; die ihn zur letzten Ruhe
geleitet haben,vieiertherzlichen
Dank. Die trauernden Hinter¬
bliebenen : Heinrich Baisch mit
Frau Emma geh.Belfert.Birken¬
feld, 16. November 1947.

Spendet für das
Soaidle HilfswevJtC

Evangelische Gottesdienste
in Calw

L Advent, 30. November 1947.
8.15 Uhr Christenlehre (Söhne) '
9.30 Uhr Haoptgottesdienst (Holt-
zel), anschließ'. Hl. Abendmahl;

17.00 Uhr Ahendgottesdienst inr
Bachzimmer des Vereinshauses
(Dohmstreich).

Mittwoch, 3. Dezember
8.3Ö Uhr Betstunde.

Donnerstag, 4. Dezember
20.0Q Uhr Bibelstunde.

rvoiksth RQtef
$ b.Badischen Hof CAt »WK

Vom 28. Nov. bis 3; Dez. zeiggrr
wir dert Fite

.TonelH*
aus der bunt bewegten' Welt dfer
Artisten mit. Ferd. Marian, Winnie-
Markus, Mady Rahl,WastV Witt", Leo-
Peukertu .a.Dieser so Hervorragend
gespielte Artistenfilm voll' Span-
nungzeigfuns dieSkrupeilosigkeit,

' aber auch echte Menschlichkeit dies'
Alltags. Dirgute Schauspielkunst*

. diesesFilms fand Überall; wo'er ge¬
zeigt wurdfe, größte Bewunderung.

— Jugendfrei":—

*
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